Grafik 1:

Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über Förderschwerpunkt und Förderort gem. AO-SF


Eltern stellen Antrag über allgemeine Schule





Antrag auf Eröffnung an die Schulaufsichtsbehörde





Allgemeine Schule stellt Antrag nach Information der Eltern





beantragt Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs





Elterngespräch





sonderpädagogische und allgemeine Lehrkraft schreiben Gutachten





Schulärztliche Untersuchung





Schulaufsicht entscheidet über sonderpädagogischen Förderbedarf, Förderschwerpunkt und Ort �(evtl. weitere Gutachten)





Eltern über Gründe, GU, Möglichkeit der Einsicht in Gutachten und evtl. direktes Gespräch mit aufnehmender Schule





Schriftliche Mitteilung an die Eltern und Daten an die aufnehmende Schule





Eltern melden Kind an der Schule an, wenn nicht: die Schulaufsichtsbehörde





Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs





Klassenkonferenzen





Einladung





informiert





probeweise 6 Monate








